
Seit dem Jahr 2000 ringt der Zweckver-
band um die für alle Beteiligten günstigste 
Lösung. 

6 Ableitungsvarianten wurden geprüft; der 
weitere Betrieb der ehemaligen Rieselfel-
der ist die fachlich anerkannteste und 
günstigste Lösung. Das Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz schätzt ein, dass die weitere Nut-
zung der ehemaligen Rieselfelder aus 
Grundwasserschutz-Gründen nicht er-
laubnisfähig ist. 

Sie fordern vom Verband, mithin vom Ge-
bührenzahler, die Errichtung einer 4. Rei-
nigungsstufe und die Direktableitung für 
das FFH-Gebiet Müggelspree verträglich 
zu gestalten. 

Dadurch kommen auf den Verband bzw. 
die angeschlossenen Bürger Investitions-
kosten von bis zu 8 Mio. € zu. Das führt 
zur Erhöhung der Abwassergebühr um 
mehr als 1,- €/m³ gereinigten Abwassers. 

Das ist unverhältnismäßig. Unterstützen 
Sie Ihren Verband, die fachlich unsinnige 
Auflage zu verhindern. 
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Kläranlage  
Fürstenwalde 
Notwendigkeit zur  
Erweiterung von  
48.000 auf 60.000 EW 

Ein endloses Bewilligungsverfahren 
mit noch nicht feststehendem Aus-
gang. 



Die Kläranlage Fürstenwalde liegt inner-
halb der ehemaligen Rieselfelder und nutzt 
diese zur Ableitung des gereinigten Ab-
wassers. Dieses trägt dazu bei, die Belas-
tung aus ehemaligen Rieselfeldprozessen 
abzutragen. Zudem ist dieser Weg der 
Ableitung für die FFH-Gebiete Fürstenwal- 

 
der- und Müggelspree (Natura 2000 Ge-
biete-Flora-Fauna-Habitat) eine absolut 
verträgliche Ableitungsform. Der Abfluss 
aus der Kläranlage wird damit, egal ob 
Trockenwetter- oder Regenwetterabfluss, 
vergleichmäßigt. 

Erweiterung der  
Kläranlage Fürstenwalde 

 

Eine der wenigen Kläranlagen in Branden-
burg, die nicht überdimensioniert ist, muss 
erweitert werden. 

Dies zur Einhaltung behördlich festgesetz-
ter Überwachungswerte, aber auch zur 
Entlastung unserer Umwelt. 

Die Kläranlagenerweiterung wird im Ver-
waltungsverfahren mit Umweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt. 




